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RS OGH 1994/3/10 6Ob520/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1994

Norm

ABGB §608

GBG §61 B1

Rechtssatz

Einem Nacherben auf den Überrest steht vor Eintritt des Nacherbfalles kein dingliches und damit auch kein

bücherliches Recht an einer der Substitution unterworfenen Liegenschaft zu. Eine auf die Verletzung eines solchen

Rechtes gestützte Klage kann daher nicht im Grundbuch angemerkt werden.
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